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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Weil Bundesanwalt Michael Lauber Mitte Juni vom Bundesstrafgericht in der Fifa-
Untersuchung für befangen erklärt worden war, schienen die Chancen für seine
Wiederwahl im Herbst noch weiter zu sinken. So äusserte sich auf jeden Fall Sebastian
Frehner (svp, BS) in der NZZ. Auch Corina Eichenberger (fdp, AG) sah die Position
Laubers nun noch geschwächter als vorher und Beat Rieder (cvp, VS) wies darauf hin,
dass die Gerichtskommission (GK) mit ihrem Entscheid, die Wahl auf den Herbst zu
verschieben, wohl richtig gelegen habe. Nicht wenige Parlamentsmitglieder, so etwa
Carlo Sommaruga (sp, GE) oder Marco Romano (cvp, TI), forderten Lauber auf, die
Konsequenzen zu ziehen und sich nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ansonsten winke
ihm wohl eine Abwahl, prognostizierte das St. Galler Tagblatt.

Für Unruhe sorgten zudem die Ereignisse im Rahmen der Disziplinaruntersuchung
gegen Lauber, die von der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
ausgelöst worden war. Die AB-BA hatte aus Gründen der Objektivität und der fehlenden
eigenen Zeit einen emeritierten Strafrechtsprofessor für die Untersuchungen
angestellt, wogegen Lauber vor Gericht erfolgreich rekurrierte. Die Medien urteilten,
dass solche «juristischen Finessen» Laubers bei den Parlamentariern wohl eher
schlecht ankämen. Matthias Aebischer (sp, BE), Mitglied der GK, die eigentlich auch auf
der Basis dieser nun verzögerten Disziplinaruntersuchung im August über die
Empfehlung für eine Wiederwahl Laubers entscheiden wollte, sprach von einem
«unsäglichen Hickhack». 

Lauber erwuchs allerdings auch Unterstützung. Vor allem in der Person von Claude
Janiak (sp, BL), der Mitte August von einer Kampagne gegen den Bundesanwalt sprach.
Er warnte davor, dass eine Nicht-Wiederwahl der offiziellen Schweiz grossen Schaden
zufügen würde, das dies ein Signal wäre, dass man Strafverfolger eliminiere, wenn sie
«jemandem auf die Füsse getreten sind», so der Baselbieter Ständerat in der Basler
Zeitung. Janiak versuchte klarzustellen, dass die vor allem in den Medien immer wieder
aufgeführten und kritisierten Gespräche mit Infantino nicht rechtswidrig seien,
sondern in solchen komplexen Verfahren dazu gehörten. Sie nicht zu protokollieren sei
ebenfalls kein rechtlicher Verstoss. Janiak äusserte sich in diesem Interview zudem
über den Präsidenten der AB-BA, Hanspeter Uster. Dieser sei wohl ein «Kontrollfreak»,
der ins Operative reinrede, was aber nicht die Rolle einer Aufsichtsbehörde sei und
wogegen sich Lauber nun zurecht wehre. In einem Gastkommentar in den AZ-Medien
doppelte Janiak nach und erinnerte daran, dass sich der Bundesanwalt nichts habe
zuschulden lassen kommen. Eine Nichtwiederwahl wäre aber eigentlich nur
gerechtfertigt, wenn dieser grob fahrlässig seine Amtspflichten schwer verletzt hätte. 
Ähnlich äusserte sich Matthias Aebischer (sp, BE) gegenüber Radio SRF. Die
Gerichtskommission könne fast nicht anders, als Lauber zur Wiederwahl zu empfehlen,
weil ihm keine gravierenden Fehler vorgeworfen werden könnten. In einem weiteren
Gastbeitrag wurde dann wiederum Janiak von Strafrechtsprofessor Mark Pieth kritisiert.
Der Basler Rechtsanwalt dürfe sich als GPK-Mitglied nicht in der Öffentlichkeit äussern.
Die Causa Lauber füllte die Medienspalten. 

Die GK lud dann kurz vor ihrem Entscheid über den Wahlvorschlag sowohl Lauber als
auch Uster noch einmal an eine Kommissionssitzung Ende August ein. Danach entschied
die GK, ihren Entscheid zu vertagen. Dem Bundesanwalt sei es nicht gelungen, alle
Zweifel auszuräumen. Das Verfahren nach einem Antrag auf Nichtwiederwahl, den Sibel
Arslan (basta, BS) und ein weiteres Mitglied der GK einreichten, sieht vor, dass der in
Frage gestellte Bundesanwalt noch einmal schriftlich gegen die Vorwürfe Stellung
nehmen kann. Am Termin für die Wahl werde jedoch nicht mehr gerüttelt, gab die GK
ebenfalls bekannt. Dieser werde auf den 25. September gelegt. 

Am 4. September, also eine Woche nach der Sitzung und nachdem sie die schriftliche
Stellungnahme Laubers konsultiert hatte, entschied die GK schliesslich mit 9 zu 6
Stimmen bei einer Enthaltung, die Wiederwahl Laubers nicht zu empfehlen. Die
Kommission begründete ihren Entscheid vor den Medien mit den Beschlüssen des
Bundesstrafgerichts, das Lauber im Fifa-Strafverfahren für befangen gehalten und ihm
eine Verletzung der Strafprozessordnung vorgeworfen habe. In die Beurteilung der GK
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sei auch das «uneinsichtige Verhalten» Laubers und sein «Gegenangriff» auf die AB-BA
eingeflossen, gab Lorenz Hess nach der Sitzung zu Protokoll. Das Urteil sei «zu zwei
Dritteln juristisch und zu einem Drittel politisch begründet» – so Hess weiter. Die GK-
Mitglieder, die für eine Wiederwahl gestimmt hatten – darunter etwa Christian Lüscher
(fdp, GE) – gaben zu bedenken, dass Lauber viel Gutes bewirkt habe und die Polemiken
um die informellen Treffen seinen gesamten Leistungsausweis nicht beeinträchtigen
sollten. Eine Nichtwiederwahl gefährde die Bundesanwaltschaft als Institution. Lauber
selber gab bekannt, seine Kandidatur für die Amtsperiode 2020 bis 2023 aufrecht zu
erhalten.

Die Medien sahen die Wiederwahlchancen für Lauber aufgrund der abschlägigen
Empfehlung der GK allerdings nur noch als gering an. Zwar müsse sich das Parlament
nicht an die Empfehlung halten, es sei aber wohl «zu viel Geschirr zerschlagen», wie
etwa die NZZ kommentierte, als dass es sich noch zu einer Wiederwahl bewegen liesse.
Weil er gegen alle gerichtlich vorgehe, die sich ihm in den Weg stellten, sei eine
konstruktive Zusammenarbeit kaum noch denkbar. Lauber habe sich in seinem eigenen
Fall verheddert und die Kontrolle über sein Image verloren, urteilte auch der Tages-
Anzeiger. Es fehle ihm an Demut, befand der «Blick». Von jemandem in dieser Position
dürfe mehr Souveränität erwartet werden. 1

Ende April 2020 reichte Bundesanwalt Michael Lauber Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht gegen die Disziplinaruntersuchung der AB-BA gegen ihn ein.
In der Mitte Mai vom Tages-Anzeiger publik gemachten rund 70-seitigen Begründung für
die Beschwerde warf Lauber der Aufsichtsbehörde Voreingenommenheit und
Parteilichkeit vor. Die Untersuchung zeichne sich «durch Mutmassungen, Spekulationen
und konsequente Missachtung aller tatsächlichen Gegebenheiten und entlastender
Umstände aus». Lauber wehrte sich gegen die «vorverurteilende Medienkampagne»,
die vor allem Folge von «abschätzigen» Äusserungen des AB-BA-Präsidenten Hanspeter
Uster gewesen sei. Die Aufseher selber seien nicht unbefangen, sondern auf einem
eigentlichen «Rachefeldzug».  

In den Medien wurde die Kritik an der Person Lauber zunehmend heftiger. In der NZZ
vermutete der Strafrechtsprofessor Mark Pieth, dass Lauber aufgrund der
Anschuldigungen der AB-BA in den USA wohl wegen Missachtung einer richterlichen
Behörde ins Gefängnis kommen würde. Auch der Umstand, dass Laubers Anwaltskosten
von der Bundesanwaltschaft getragen wurden, war Gegenstand von empörten
Medienreaktionen. Der Griff in die Staatskasse, um eine persönliche Verteidigung zu
bezahlen, gehe gar nicht, war etwa in der NZZ zu lesen. Die Zeitung wusste auch zu
berichten, dass Lauber zuvor zwar beim Eidgenössischen Personalamt angefragt hatte,
ob seine Anwaltskosten von der Bundesanwaltschaft übernommen werden können,
dieses habe ihn aber an die FinDel verwiesen, welche freilich bis dato keine Anfrage
erhalten habe. In der Aargauer Zeitung meldete sich Regula Rytz (gp, BE) zu Wort und
sprach von «Selbstbegünstigung». Das Parlament müsse verhindern, dass Lauber mit
Steuergeldern seine persönlichen Interessen verteidige.
Wasser auf die Mühlen der Kritikerinnen und Kritiker war auch die Verjährung des
Strafverfahrens im Zusammenhang mit der Fussball-WM in Deutschland Ende April
2020. Die Verantwortung für diese «Schlappe für die Schweizer Strafjustiz», wie sie in
der NZZ bezeichnet wurde, wurde insbesondere dem obersten Strafverfolger selber
zugerechnet. 
Zudem tauchten Ende April 2020 neue Dokumente auf, mit denen Michael Lauber die
Geheimtreffen mit Fifa-Chef Gianni Infantino, an die sich Lauber laut eigener Aussage
nicht mehr erinnern konnte, nachgewiesen wurden. Die «undurchsichtige Affäre», wie
sie die NZZ bezeichnete, war Stein des Anstosses für die Disziplinaruntersuchung der
AB-BA gewesen. Die Kritik war verbunden mit Rücktrittsforderungen. «Zum Wohle der
Schweizer Justiz» müsse das Parlament Lauber «aus dem Amt hieven», forderte etwa
der Tages-Anzeiger. Die WoZ erinnerte daran, dass Lauber vor seiner Wiederwahl das
Versprechen abgegeben habe, zurückzutreten, «wenn im Disziplinarverfahren etwas an
ihm hängen bleibe». Und auch die NZZ begrüsste, dass die Gerichtskommission in der
Zwischenzeit laut über ein Amtsenthebungsverfahren nachzudenken begann, das sie
dann am 20. Mai effektiv lancierte. Eine Freistellung sei «längst überfällig», so die NZZ.
Nicht in diese Kritik einstimmen mochte die Weltwoche. Die Argumente gegen Lauber
seien dürftig, die Untersuchung atme «den Geist von Kleinkariertheit» und der
Bundesanwalt verfüge im Vergleich zu seinen Vorgängern «über einen respektablen
Leistungsausweis», was laut Weltwoche auch die Justiz- und Polizeidirektoren und die
kantonalen Staatsanwälte «unisono» bestätigten. 
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Am 22. Juli legte das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil zur Beschwerde Laubers
gegen die Verfügung der AB-BA vor. Teilweise wurde die Anfechtung Laubers
gutgeheissen: Die Richter verlangten vor allem, dass die von der AB-BA verfügte
Lohnkürzung von 8 auf 5 Prozent reduziert werden musste. Das Gericht urteilte zudem,
dass die AB-BA etwas weit gehe, wenn sie Lauber im Kern ein falsches
Berufsverständnis vorwerfe. Allerdings bestätigte das Gericht einige zentrale
Beanstandungen der AB-BA. Insbesondere habe Lauber seine Amtspflicht mehrfach
verletzt. Er habe zudem vorsätzlich gelogen, was das ominöse dritte Treffen mit Fifa-
Präsident Infantino betreffe. In einer Stellungnahme verwahrte sich Michael Lauber
gegen den Vorwurf der Lüge, bot aber gleichentags seinen Rücktritt an. In der NZZ
wurde das Gerichtsurteil als «vernichtend» bezeichnet, als «die letzte und damit
entscheidende Schlappe für Lauber». Nicht vom Tisch war damit allerdings das
Strafverfahren, das in der Zwischenzeit gegen Lauber angestrengt worden war. 2

1) Bericht GK vom 12.9.19 ; NZZ, 19.6.19; AZ, 20.6.19; SGT, 22.6.19; NZZ, SGT, 3.8.19; BaZ, TG, 16.8.19; Blick, SGT, 17.8.19; NZZ,
20.8.19; TA, 26.8.19; AZ, LT, TG, 28.8.19; BaZ, LT, NZZ, 29.8.19; So-Bli, 1.9.19; Blick, Lib, NZZ, SGT, TA, 5.9.19
2) CdT, 23.4., 24.4.20; NZZ, TA, TG, 27.4.20; NZZ, 28.4.20; WoZ, 30.4.20; TA, 16.5.20; NZZ, 20.5.20; WW, 21.5.20; NZZ,
26.5.20; AZ, 9.6.20; AZ, Blick, CdT, LT, NZZ, TA, 25.7.20
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